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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 

zu übernehmen: 

1. betont, dass Internetdienste grenzübergreifend angeboten werden und dass sie demzufolge 

ein konzertiertes Handeln gemäß der Digitalen Agenda für Europa erfordern; 

2. weist darauf hin, dass ein europäischer Markt mit fast 500 Millionen Menschen, die über 

eine Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung verfügen, die Speerspitze für die 

Entwicklung des Binnenmarktes bilden würde; betont, dass die digitale Agenda mit neuen 

Diensten wie elektronischem Geschäftsverkehr, Online-Gesundheitsdiensten, E-Learning, 

Internet-Banking und elektronischen Behördendiensten verbunden werden muss; 

3. weist darauf hin, dass ein digitaler Binnenmarkt, in dem freier Dienstleistungsverkehr in 

einem Markt mit 500 Millionen Verbrauchern herrscht, eine wesentliche Triebkraft für 

Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum ist, hoch qualifizierte Arbeitsplätze 

schafft und die Konvergenz der EU zu einer wissensbasierten Wirtschaft erleichtert; 

4. betont, dass Breitbandverbindungen und das Internet wichtige Antriebskräfte für 

Wirtschaftswachstum, die Wissensgesellschaft, die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit Europas sowie für die Förderung von Online-

Handel und -Diensten sind; betont, dass Verbraucher und Unternehmen Breitbandzugang 

benötigen, um im vollen Umfang von den Vorteilen des Internet zu profitieren; 

5. weist darauf hin, dass mehr Wettbewerb, Transparenz in Bezug auf das 

Verkehrsmanagement und die Dienstqualität sowie der einfache Anbieterwechsel zu den 

erforderlichen Mindestvoraussetzungen zur Gewährleistung der Netzneutralität zählen; 

bekräftigt seine Unterstützung für ein offenes Internet, in dem Inhalte und einzelne 

kommerzielle Dienste nicht blockiert werden können; verweist auf die jüngsten 

Erkenntnisse des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikation (GEREK) und hält weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Netzneutralität für erforderlich; 

6. verweist erneut auf die potenziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit einer 

Abweichung vom Prinzip der Netzneutralität, etwa durch wettbewerbswidriges Verhalten, 

das Blockieren von Innovationen, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, mangelndes 

Verbraucherbewusstsein und Verletzungen der Privatsphäre, und weist ferner darauf hin, 

dass mangelnde Netzneutralität sowohl den Unternehmen als auch den Verbrauchern und 

der Gesellschaft als Ganzes schadet; 

7. betont, wie wichtig es für die Entwicklung des europäischen digitalen Binnenmarkts ist, 

sich weiter darum zu bemühen, durch die Förderung des Internetzugangs aus dem Festnetz 

und aus Mobilfunknetzen und den Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation 

einen flächendeckenden Zugang zum Internet über Hochgeschwindigkeitsverbindungen 

für alle Verbraucher zu verwirklichen; betont, dass dies Strategien erfordert, durch die der 

Zugang unter Wettbewerbsbedingungen gefördert wird; 
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8. betont, dass die Verwirklichung eines voll funktionsfähigen digitalen Binnenmarkts 

koordinierte Anstrengungen erfordert, um dafür zu sorgen, dass alle Bürger unabhängig 

von Alter, Aufenthaltsort, Bildungsstand und Geschlecht Zugang zum Internet haben und 

über die notwendigen Fertigkeiten für dessen Nutzung verfügen;  

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der europäischen Strategie für 

schnelle und ultraschnelle Breitbandverbindungen durch die Aktualisierung der Ziele neue 

Impulse zu verleihen; 

10. weist mit Nachdruck darauf hin, dass digitale Kompetenzen von grundlegender Bedeutung 

für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen digitalen Binnenmarkts sind und dass alle 

EU-Bürger über die entsprechenden digitalen Fertigkeiten verfügen sollten; verweist 

nachdrücklich auf die wesentliche Verpflichtung, die Ungleichgewichte in Bezug auf 

digitale Kenntnissen und Kompetenzen bis 2015 um die Hälfte zu verringern; 

11. hält es für erforderlich, Wege zu finden, um das Vertrauen der Bürger in das Online-

Umfeld zu stärken und den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre sowie 

Meinungs- und Informationsfreiheit zu gewährleisten, was auch die Beseitigung 

geografischer, technischer und organisatorischer Hindernisse im Zusammenhang mit den 

Rechtsbehelfen umfasst; 

12. ist der festen Überzeugung, dass der Schutz der Privatsphäre nicht nur ein Grundwert der 

Europäischen Union ist, sondern auch eine zentrale Rolle bei der Förderung des 

Vertrauens der Nutzer in das digitale Umfeld spielt, das für eine vollständige Entwicklung 

des digitalen Binnenmarkts notwendig ist; begrüßt daher die Vorschläge der Kommission 

zur Anpassung der Datenschutzrichtlinie an das gegenwärtige digitale Umfeld, wodurch 

der innovative Charakter des Online-Umfelds gefördert und die Entwicklung neuer 

vielversprechender Technologien wie Cloud Computing vorangetrieben wird; 

13. betont, dass die Online-Märkte möglichst flexibel sein sollten, damit bessere Geschäfts- 

und Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Sektor geschaffen werden; 

14. fordert einen integrierten europäischen Markt für Karten-, Internet- und mobile 

Zahlungen; fordert gleichzeitig einen günstigeren Rahmen für die elektronische 

Rechnungsstellung („E-Invoicing“); betont bezüglich beider Aspekte die Bedeutung von 

Interoperabilität und offenen Standards, um ein möglichst großes Marktpotenzial und den 

Wettbewerb zu fördern; 

15. betont, dass eine reibungslos funktionierende digitale Wirtschaft eine unabdingbare 

Voraussetzung für eine reibungslose EU-Wirtschaft ist; stellt jedoch fest, dass der freie 

Verkehr digitaler Dienste derzeit durch die Fragmentierung der Vorschriften auf 

nationaler Ebene ernsthaft behindert wird und Unternehmen beim grenzüberschreitenden 

Verkauf in der Europäischen Union vor zahlreichen Hindernissen stehen, insbesondere 

aufgrund der unterschiedlichen auf der Ebene der Mitgliedstaaten geltenden 

Bestimmungen in Bereichen wie Verbraucherschutz, Mehrwertsteuer, produktspezifische 

Regelungen und Zahlungsverkehr; fordert die EU-Organe auf, ihrer Zusage Nachdruck zu 

verleihen, die wesentlichen regulatorischen Hindernisse für den grenzübergreifenden 

Online-Handel bis 2015 zu beseitigen; fordert die Kommission auf, weiterhin Vorschläge 

für gezielte legislative Maßnahmen vorzulegen, um gegen wesentliche Hindernisse 
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vorzugehen; 

16. betont die Bedeutung von zentralen Mehrwertsteuer-Anlaufstellen, um den 

länderübergreifenden elektronischen Handel für KMU zu erleichtern und die elektronische 

Rechnungsstellung zu fördern; weist dennoch darauf hin, dass solche zentrale 

Mehrwertsteuer-Anlaufstellen nur im Rahmen bestehender Institutionen eingerichtet 

werden sollten, ohne die Kosten für die Steuerzahler zu erhöhen; 

17. begrüßt den Legislativvorschlag der Kommission für eine Verordnung über die 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 

Binnenmarkt, die die gegenseitige Anerkennung und Akzeptierung notifizierter 

elektronischer Identifizierungssysteme auf EU-Ebene zum Gegenstand hat und dadurch 

eine sichere und nahtlose elektronische Interaktion zwischen Unternehmen, Bürgern und 

öffentlichen Verwaltungen ermöglichen könnte, wodurch die Effizienz öffentlicher und 

privater Online-Dienste, des elektronischen Geschäftsverkehrs und des elektronischen 

Handels in der EU gesteigert werden könnte; 

18. betont, dass die Strategien in Bezug auf Ausnahmen und Beschränkungen im Bereich des 

Urheberrechts sowie die gesetzlichen Ausnahmen für Marken und Patente, die oftmals 

Forschern und Entwicklern zugutekommen, harmonisiert werden müssen, um die 

Entwicklung, Einführung und Verbraucherakzeptanz von neuen innovativen Diensten zu 

erleichtern sowie Rechtssicherheit für Forschungsteams, Innovatoren, Künstler und 

Nutzer zu gewährleisten, die für die Schaffung eines florierenden europäischen digitalen 

Umfelds notwendig ist; 

19. betont, dass die EU unbedingt das Vertrauen der Geschäftswelt und der Verbraucher 

stärken und ihnen Instrumente für den elektronischen Geschäftsverkehr an die Hand geben 

muss, um den grenzüberschreitenden Handel zu steigern; fordert daher die Vereinfachung 

von Lizenzsystemen und die Schaffung eines effizienten Urheberrechtsrahmens; 

20. stimmt mit der Kommission darin überein, dass der gegenwärtige durch die E-Commerce-

Richtlinie vorgegebene Rechtsrahmen keine Überprüfung vorschreibt; unterstreicht 

allerdings, dass im Hinblick auf die Durchführung von Melde- und Abhilfeverfahren im 

Falle illegaler Inhalte noch Klärungsbedarf besteht; 

21. unterstreicht den potenziellen Wert der digitalen Umstellung öffentlicher Dienste für 

Verbraucher und Unternehmen und fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Pläne für die 

digitale Umstellung öffentlicher Dienste aufzustellen, die Ziele und Maßnahmen 

umfassen, auf deren Grundlage alle öffentlichen Dienste bis 2015 online zugänglich 

gemacht werden; 

22. weist darauf hin, dass der Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien 

durch den öffentlichen Sektor von herausragender Bedeutung für die Entwicklung der 

digitalen Wissensgesellschaft ist, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 

deshalb nachdrücklich zum Ausbau sicherer und effizienter elektronischer Dienste auf; 

weist darauf hin, dass, insbesondere im Bereich der elektronischen Identifizierung und 

elektronischen Signaturen, grenzüberschreitende Interoperabilität eine 

Grundvoraussetzung für die stärkere Verbreitung grenzüberschreitender Lösungen der 

elektronischen Rechnungsstellung ist; 



 

PE489.602v02-00 6/8 AD\911396DE.doc 

DE 

23. weist – wie bereits in seiner Entschließung vom 20. April 2012 zu der Vorreiterrolle des 

E-Government für einen wettbewerbsgeprägten Binnenmarkt für digitale Dienste – darauf 

hin, wie wichtig Rechtssicherheit, ein klares technisches Umfeld und offene und 

interoperable Problemlösungen zur elektronischen Rechnungsstellung sind, die – um eine 

breite Akzeptanz zu ermöglichen – auf gemeinsamen gesetzlichen Bestimmungen, 

Geschäftsprozessen und technischen Normen basieren sollten; 

24. weist darauf hin, dass für die Vollendung des digitalen Binnenmarkts weiter an der 

Harmonisierung der Regelungen bezüglich der Rechte des geistigen Eigentums gearbeitet 

werden muss und dabei die Rechte und Freiheiten der Bürger gewahrt werden müssen; 

25. fordert die Kommission auf, zu bewerten, ob einheitliche und offene EU-Standards für die 

elektronische Identifizierung und elektronische Signaturen festgelegt werden sollen; 

26. stellt fest, dass die wesentlichen Hindernisse beim grenzüberschreitenden Zugang zu 

elektronischen Diensten der öffentlichen Verwaltungen mit der Verwendung der 

elektronischen Signaturen und der elektronischen Identifizierung sowie der mangelnden 

Interoperabilität der E-Government-Systeme auf EU-Ebene zusammenhängen; begrüßt 

den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über die elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt; 

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Notfallpläne für Netzstörungen auszuarbeiten, 

um auf Cyber-Störungen oder Cyber-Angriffe mit grenzüberschreitenden Auswirkungen 

zu reagieren, einschließlich europäischer und nationaler Pläne für kritische 

Infrastrukturen, und Strategien für widerstandsfähigere und zuverlässigere Infrastrukturen 

zu entwickeln; betont, dass die internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich 

intensiviert werden sollte; weist darauf hin, dass die Netz- und Informationssicherheit in 

der Verantwortung aller Akteure liegt, einschließlich der Nutzer zuhause, der 

Dienstanbieter und der Produktentwickler; empfiehlt die Förderung von Bildungs- und 

Schulungsmaßnahmen im Bereich der Cyber-Sicherheit sowohl für Bürger als auch im 

beruflichen Umfeld; 

28. betont, dass das Internet zunehmend auf Mobilgeräten verwendet wird, und fordert 

Maßnahmen zur Sicherstellung des Zugangs zum Funkfrequenzspektrum und zur 

Verbesserung der Qualität der auf diesen Mobilgeräten bereitgestellten elektronischen 

Dienste; fordert, dass die zukünftige Zuteilung von Funkfrequenzen den Weg für eine 

Führungsrolle Europas bei drahtlosen Anwendungen und neuen Diensten ebnet, um 

Wachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit für Europa zu schaffen; 

29. stellt fest, dass sowohl der Festnetz- als auch der Mobilfunkdatenverkehr exponentiell 

wachsen und eine Reihe sehr wichtiger Maßnahmen, beispielsweise die fortlaufende 

Harmonisierung der Frequenzzuteilungen für drahtlose Breitbanddienste, eine größere 

Effizienz der Frequenznutzung und eine schnellere Bereitstellung des Zugangs zu Netzen 

der nächsten Generation, zu treffen sein wird, um dieses Wachstum zu steuern; 

30. weist darauf hin, dass ein notwendiger erster Schritt zur Erfüllung zukünftiger 

Kapazitätsanforderungen die Bewertung ist, ob das 700-MHz-Band für den 

Mobilfunkdatenverkehr geöffnet werden muss; 
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31. weist darauf hin, dass Hochgeschwindigkeitsnetze eine Voraussetzung für die 

Entwicklung von Online-Diensten und Wirtschaftswachstum sind; fordert die 

Kommission auf, die Ziele der digitalen Agenda so zu gestalten, dass Europa eine 

weltweite Führungsrolle in Bezug auf Internet-Geschwindigkeit und –Verbundfähigkeit 

einnimmt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die nationalen Breitbandpläne zu erweitern und 

operationelle Pläne mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der ehrgeizigen 

Breitbandziele zu verabschieden, und betont die wesentliche strategische Bedeutung der 

Instrumente, die die Kommission im Zusammenhang mit der Fazilität „Connecting 

Europe“ vorgeschlagen hat; 

32. bedauert, dass die EU mit der Entwicklung bei glasfaserbasierten Internetverbindungen 

nicht Schritt halten konnte; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission daher auf, die 

Verbreitung und Annahme von Ultrahochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen zu 

beschleunigen, fordert eine EU-Strategie für den breit angelegten Aufbau von FTTx-

Netzen („Fiber to the x“); 

33. ist der Meinung, dass es neben dem konsequenten Einsatz von IKT für die Entwicklung 

des digitalen Binnenmarkts von wesentlicher Bedeutung ist, Spitzenforschung im Bereich 

der IKT zu fördern und öffentliche sowie private Investitionen in risikoreiche, kooperative 

IKT-Forschung und Innovation zu fördern; betont, dass Europa bei der Entwicklung von 

Internet-Technologien und -Standards eine Führungsrolle einnehmen sollte; schlägt vor, 

dass im Rahmen der nächsten finanziellen Vorausschau und des Programms 

Horizont 2020 das Budget für IKT-Forschung in der EU beträchtlich erhöht wird; 

34. stellt fest, dass ein schneller Aufbau von Ultrahochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen von 

wesentlicher Bedeutung ist, was die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas, die 

Steigerung der Produktivität in der Union und die Entstehung neuer Kleinunternehmen 

anbelangt, die in verschiedenen Bereichen, z. B. in der Gesundheitsfürsorge, im 

verarbeitenden Gewerbe oder in den Dienstleistungsbranchen, eine Spitzenposition 

einnehmen können; 

35. fordert konkrete Maßnahmen, damit KMU die Möglichkeiten von Breitbandnetzen in den 

Bereichen des elektronischen Handels und der elektronischen Vergabe umfassend nutzen 

können; fordert die Kommission auf, Initiativen der Mitgliedstaaten zur Entwicklung von 

IKT-Kompetenzen in KMU zu unterstützen und innovative, internetgestützte 

Geschäftsmodelle durch das Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) 

und dessen Nachfolgeprogramm für Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für 

KMU (COSME) zu fördern; 

36. ist sich des großen Potenzials von Cloud Computing bewusst und fordert die Kommission 

auf, unverzüglich einen Vorschlag für eine europäische Strategie zu Cloud Computing zu 

unterbreiten; 

37. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Ausbildungsprogramme im IT-

Bereich zu den Rechten, Pflichten und Risiken für Verbraucher im digitalen Binnenmarkt 

zu entwickeln. 
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